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z;. Wenn K die im§. n vorgeschriebenen FormaMâ.
ten nicht erfüllt, so sol! derselbe augehalten und vor
das DlstMsgericht geführt werden, welches die

durch die alten Gesetze auf den verbotenen Handel
gesczle Strafe gegen ihn verfügen wird.

,6. Alle übrigen in dem Beschluß vom s8> Ienner 179?
enthaltenen, und den gegenwärtigen zuivibertaufen«
den Verfügungen, sind aufgehoben.

17. Gegenwärtiger Beschluß soll gedrukt, öffentlich be.

kannr gemacht, und den Ministern der Justiz und
Voiizey, der Finanzen und des Innern, so weit er
jeden betreffen mag zur Vollziehung übergeben

-werden.

Folgen die Unterschriften.

Mannigfaltigkeiten.
Die 89 CvttsiitttttotMl für Helvetien.
Der Freyheitsfreund hat uns vor mehreren

Monaten, aus feiner diplomatischen Corrsspvndenz die

wichtige Nachricht mitgetheilt: es habe ein auswärtiger
Minister bereits 89 Constttuàwprojekte fur Helvetic»
auf ftlncm Pulte liegen und es werde an der Vermehrung
dieser Rarttätensammlung noch eifrig gearbeitet. Eine
Gesellschaft von Publizitätsfremwen hat sich auf diese

Nachricht hm, zu Entdeckung und Bekanntmachung jener

geheimen Schätze vereint. Sie hat zu diesem Ende de.

trächtliche Fonds zusammengeschossen, mittelst deren

sie durch den Weg der Zimma kehrer, Kaminfeger und

ähnlicher dienstbarer Geister, sich nach und nach Mit-
thcilimg aller 89 Verfassungen zu verschaffen hoffen

darf. Um sich die gethanen Vorschüsse rückzahlcu zu

machen, wird sie jeden durch ihre Bemühungen zu

Tage gedrachtenVerfassungsplan, eine» Monat vor seiner

öffentlichen Bekanntmachung, gegen ein billiges Dou-
ceur, denjenigen Personen mittheilen, die durch denselben

zu grossen Aemtern bcruffen werten, als da sind Consuln,
Landammänner, Großlandammänner, Schulchcissc,
Hberschulcheisse, Generalschultheisse u. s. w. u. s. w.
Diese werden also jedesmal vier Wochen lang das Ver.
gnûgen haben, ganz allein, oder mit ihren guten Freun-
den und Vertrauten, -den Lassen dès Landes, um das

Geheimniß zu wissen. Hernach behält man sich vor,
die Verfassungen ganz oder Auszugsweise den öffentlichen

Blättern einzuverleiben.

Pie Gesellschaft hat ihre Geschäfte im Februar d. I.
eröffnet, und nachdem sie — ihrem Reglement ge-

maß dreyen zukünftigen Consuln — hie erste per

erbeuteten Constitutions luk wt« mitgetheilt hakte, ha.
bm die öffentlichen Blätter die F ö d er ativ.Ner.
fa sfung N. ». ins Publikum gebracht. Man sehe

z. B. die Allg. Zeitung v. 2z. Febr., wo es

HM: „Die -o bis 12 Art. dieser Verfassung sind
sämtlich von ungemeiner Bestimmtheit und Klarheit.
Z. B- Art. ». Die vormalige Eikttheilung der Cantone
soll hergestellt werden, vorbehalten jedoch die Theilung
eines grössern in mehrere kleinere und die Zustimmen,
sehmelzniig mehrerer kleinerer in einen grössern. " Ar«
tckel 4. „ Die ehmals demokratischen Camvne sollen
zu ihren rein demokratischen Versassungen zurückkehren,
unbeschadet jedoch derjenigen Modifikationen, welche
diese lcztern durch Anwendung von Grundsätzen des re»

prcsentaiiven Systems oder aristokratischer Formen er-
leiden könnten. "

Gegenwärtig kann die Gesellschaft die Föder a tiv,
Verfassung N. 2. mittheilen. Der Schultheiß, die
beyden Statthalter und alle Lassen des Landes, haben
bereits eine herzliche Freude daran gehabt. Ihre Haupt-
züge sind folgende:

„ Die alten Cantone werden wieder hergestellt; das
Waadtland kann, wie Graubündten, und ein Theil der
ehmaligen Unterthanen Lande, neue Cantone bilden.
Die CcMralregicrnng aller Cantone besteht 1) aus einer
Tagsatzung von 202 Gliedern welche von den Cantone»
im Verhältniß ihrer Bevölkerung gewählt werden. Sie
sind 2 Monate des Jahrs desammelt, bleiben 5 Jahre
im Amt und beziehen keinen Gehalt. 2) Einem Senat,
der aus 2 Landammänncrn, 8 Statthalter« und 15 Se«
»aloren besteht; diese bleiben »o Jahre im Amt und
beziehen keinen Gehalt. Sie werden von der Tagsatzung
gewählt, z) Einem kleinen Rath, der von dem regie,
rcnden Landammann gewählt wird, und ans einem
Schultheiß, zwey Statthaltern und ; Räthen zusam-
mengeftzt ist. Diese leztern sind zugleich die Minister ;
sie bleiben 2 Jahre im Amt. Der Schultheiß bezieht
einmalhnnderltauftr.d Lwv., und.jedec Statthalterzwan-
zigtaustnd Livr. jährlichen Gehaltes. Der regierende
Landammann ernennt auch die Statthalter der Cantone«
von denen übrigens jeder zu seiner alten Verfassimg zu-
rückkehren kann. — Die Gesetze aber werden ans sol»

gcnde Weise geboren: Die Tagsatzung der Zweyhundert
und zwey hat den Vorschlag, der Senat discuttrt und
die Cantone sanctioniren : ein Gesetz muß, um Gültigkeit
zu haben, »an zwey Deiètheà der Cantoue angensm,
menschn."
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